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Die Garantiebestimmungen  
finden Sie umseitig

Auftragsnummer

Fachhändler

DatumJahre



1. Garantiezeit

1.1. Innerhalb der Garantiezeit von 5 Jahren beheben wir alle Mängel an der MOBAU 

 Markise, die nachweisbar auf Fabrikations-, Material- oder Konstruktionsfehler zurück- 

 zuführen sind. Die Garantie gilt für Montagen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

1.2. Die Garantie tritt mit dem Datum der Rechnungsstellung in Kraft (Auslieferungsdatum)

2. Voraussetzungen für die Erbringung von Garantieleistungen sind:

2.1. Die sofortige Überprüfung der Markise bei Anlieferung auf Mängelfreiheit

2.2. Die ordnungsgemäße Montage der Markise ausschließlich mit Original MOBAU Mon-

 tageteilen nach den Angaben der MOBAU Montageanleitung (liegt jeder MOBAU  

 Markise bei) durch den autorisierten Fachhändler.

2.3. Unsere schriftliche Unterrichtung im Schadensfall binnen von 5 Werktagen. Folgende 

 Daten sind uns dabei mitzuteilen: Schadenstag, Art und Umfang des Schadens, Rech- 

 nungs -datum und -nummer, Name und Anschrift des Kunden, ebenso ist das bei Aus- 

 lieferung beiliegende Garantiezertifikat unbedingt mit einzureichen.

3. Schadensregulierung

3.1. Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannten Mängel erfolgt in der Weise,

  dass wir entweder einen vor Ort Service durchführen oder die Abholung der  

 schadhaften Markise in unser Werk veranlassen. Die Demontage und Verpackung  

 erfolgt durch den Fachhändler, die Kosten trägt die Firma MOBAU MARKISEN.

3.2. Innerhalb der unter Ziffer 1.1. genannten Frist übernehmen wir alle Materialkosten, 

 die zur Beseitigung garantiepflichtiger Mängel anfallen. Die Mängel werden durch den  

 Fachhändler behoben, die Kosten trägt die Firma MOBAU MARKISEN.

4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

4.1. Schäden an der Markise, die durch unsachgemäße Montage infolge Nichtbeachtung der 

 MOBAU Montageanleitung und Nichtverwendung von Original Montageteilen verurs- 

 acht werden.

4.2. Schäden durch höhere Gewalt, unsachgemäße Bedienung und außerordentliche Bela-

 stung, wie Windeinwirkung von über 38 km/h, Schnee oder Eis.

4.3. „Schönheitsfehler” in Markisentüchern, die im „Nichtfehler-Katalog” des Bundesver-

 bandes Kunststoff- und Schwergewebekonfektion e.V. in Düsseldorf aufgeführt sind,  

 sind keine Mängel und fallen daher nicht unter die Garantie.

4.4. Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen. Dazu gehören Motoren, Getriebe, Steu-

 erungen und Bespannungen.

5. Sonstige Bestimmungen

5.1. Wird im Schadenfall eine Überprüfung durch unseren Werkskundendienst notwendig, 

 dürfen an der beanstandeten Markise keine Veränderungen vorgenommen werden.

5.2. Die Abwicklung im Schadensfall hat immer schriftlich zu erfolgen. Eine telefonische 

 Abwicklung ist nicht möglich.
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ANlAGEN:

Kreta MT

Zeus

Zeus hülse

Samos IV + V

hera

Trendline

Samos III

Sunline

Athene/Athene Xl

Kos

Sonnex

Athene Pergoline

Sonnex Pergola
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